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Fachspezifische Prüfungsordnung für den Master-
studiengang „Geschichte“ der Universität Bremen

Vom 23. September 2008

Der Fachbereichsrat 8 (Sozialwissenschaften) hat
am 23. September 2008 gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 des
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 62
BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) folgende Prüfungsord-
nung beschlossen: 

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Masterstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudien-
gangs „Geschichte“ sind insgesamt 120 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit
Transfer System (ECTS) zu erwerben. Dies entspricht
einer Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern. 

§ 2 

Studienaufbau

(1) Der Studiengang besteht gemäß Anlage 1 aus
den folgenden Bereichen, in denen Module belegt
und CP erworben werden:

I. Pflichtbereich (21 CP):

– Fachkompetenzen (9 CP),

– Methodische Herausforderungen der Ge-
schichtswissenschaft (12 CP).

II. Schwerpunktbereich (36 CP): 

– drei Mastermodule aus den Modulbereichen
HIS 2 „Kulturen-Geschichte“ und HIS 3 „Ge-
schichte in der Öffentlichkeit“ im Umfang von
jeweils 12 CP.

Nach Studienverlaufsplan belegen Studierende im
1. - 3. Semester jeweils ein Modul aus einem der an-
gebotenen Modulbereiche. Es muss mindestens ein
Modul aus HIS 2 und ein Modul aus HIS 3 belegt
werden. Das dritte Modul kann nach freier Wahl aus
HIS 2 oder HIS 3 belegt werden. 

III. Wahlpflichtbereich A (18 CP): 

– 2 Makro Profilmodule im Umfang von jeweils 
9 CP.

IV. Wahlpflichtbereich B (15 CP):

Empfohlen werden:

– Lehrveranstaltungen, die dem Erwerb von
Fremdsprachen dienen,

– Lehrveranstaltungen und Module nach freier
Wahl aus dem Lehrangebot des Masterstudi-
engangs Geschichte,

– Lehrveranstaltungen im Rahmen der General
Studies.

V. Masterarbeit (30 CP).

(2) Die im Studienplan vorgesehenen Pflichtmodule
werden im jährlichen Turnus angeboten. Module aus
dem Schwerpunkt- und aus dem Wahlpflichtbereich
werden jedes Semester angeboten. 

(3) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 
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(4) Lehrveranstaltungen finden, sofern sie nicht
dem Spracherwerb dienen, in deutscher Sprache statt,
Lehrveranstaltungen im Wahlpflichtbereich können in
deutscher oder englischer Sprache durchgeführt wer-
den. Findet eine Lehrveranstaltung auf Englisch statt,
so gibt es mindestens eine deutschsprachige Lehrver-
anstaltung, die parallel dazu als wählbare Alternative
angeboten wird.

§ 3

Prüfungen

(1) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zu-
gehörigen Modul oder im Anschluss daran abgelegt.
Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass
sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet,
erstmalig erbracht und bewertet werden können. 

(2) Prüfungen können in einer oder mehreren der
folgenden Formen erfolgen: 

1. Klausur von mindestens 60 und maximal 180 Mi-
nuten Dauer,

2. Seminararbeit ca. 20 Seiten, Bearbeitungszeit 
4 - 6 Wochen,

3. Präsentation,

4. schriftliche Ausarbeitung, ca. 10 Seiten (ohne
Anlagen).

(3) Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf
Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungs-
formen zulassen. 

(4) Sofern in der Anlage 1 zu dieser Ordnung die
Prüfungsform nicht festgelegt ist, kann die Prüferin/
der Prüfer eine Prüfungsform gemäß Absatz 2 festlegen.
Formen, Fristen und Umfang von Prüfungen werden
den Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.

(5) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens 2 Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Nach er-
folgter Anmeldung sind die Prüfungstermine bindend.
Rücktritte sind nur auf begründeten Antrag und mit
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(6) Studierende, die eine Prüfung nicht bestanden
haben oder durch einen gewichtigen Grund an der
Teilnahme verhindert waren, sind verpflichtet, die
Prüfung an dem nächstmöglichen Termin, an dem sie
erneut angeboten wird, abzulegen. 

(7) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden. Die erstmalige Wiederholung
einer nicht bestandenen Prüfung soll vor Vorlesungs-
beginn des folgenden Semesters ermöglicht werden.
Sie findet spätestens bis zum Ende des folgenden
Semesters statt. Die Wiederholung kann auch in einer
anderen als der ursprünglich vorgesehenen Form er-
folgen. 

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß § 56 BremHG durch den Prü-
fungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt die oder der Studierende, eine Stu-
dien- und Prüfungsleistung im Rahmen eines Aus-
landsstudiums zu erbringen, soll die Möglichkeit der
Anerkennung vor Antritt des Auslandsstudiums mit
dem Prüfungsausschuss geklärt werden. 

§ 5

Prüfungsanforderungen der Masterprüfung

(1) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 1
aufgeführt.

(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind die fol-
genden Sprachkenntnisse nachzuweisen:

a) wenn die Masterarbeit in Alter Geschichte ge-
schrieben wird: Latinum und für die Bearbeitung
der Masterarbeit hinreichende Kenntnisse im
Altgriechischen.

Die Feststellung, ob die erforderlichen Kenntnisse
im Altgriechischen vorhanden sind, erfolgt
durch den Prüfungsausschuss. 

b) wenn die Masterarbeit in Mittelalterlicher Ge-
schichte geschrieben wird: Latinum

c) wenn die Masterarbeit in der Frühen Neuzeit
oder der Neuzeit geschrieben wird: Eine weitere
moderne Fremdsprache auf dem Niveau B2 des
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
oder das Latinum. 

§ 6

Masterarbeit und Kolloquium

(1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit
ist der Nachweis von mindestens 66 CP.

(2) Für die Masterarbeit werden 30 CP vergeben. 

(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt
20 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen genehmigen. 

(4) Die Masterarbeit wird als Einzelarbeit erstellt. 

(5) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache an-
gefertigt. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag an-
dere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und Be-
wertung gewährleistet sind. 

(6) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt.
Das Kolloquium umfasst einen ca. 15-minütigen Vor-
trag und eine ca. 30-minütige Diskussion. Für Master-
arbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame Note
gebildet. Die Masterarbeit fließt dabei mit 90% und
das Kolloquium mit 10% in die gemeinsame Note ein. 

§ 7

Gesamtnote der Masterprüfung

Die Gesamtnote wird aus den mit den Leistungs-
punkten gewichteten Noten der Module gebildet, in
denen benotete Prüfungen abgelegt werden. 

§ 8

Zeugnis und Urkunde

(1) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird durch
eine Urkunde der akademische Grad 

„Master of Arts“
(abgekürzt M. A.)

verliehen. 

(2) Das Zeugnis enthält Angaben gemäß § 26 Abs. 1
Allgemeiner Teil der Masterprüfungsordnung der Uni-
versität Bremen und weist die Fachrichtung aus. 



§ 9

Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab
dem Wintersemester 2008/09 erstmals im Masterstudi-
engang „Geschichte“ ihr Studium aufnehmen. 

Genehmigt, Bremen, den 25. September 2008

Der Rektor
der Universität Bremen
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Anlage 2

Modulübersicht:

HIS 09: Ordnung und Dissens

HIS 10: Kulturen: Kontakt – Transfer – Konflikt

HIS 11: Geschichtsverständnis und Vergangenheits-
entwürfe

HIS 12: Vielfalt der Moderne

MA HIS 1: Fachkompetenzen

MA HIS 2: Geschichte in der Öffentlichkeit

MA HIS 3: Kulturen-Geschichte

MA HIS 4: Methodische Herausforderungen der Ge-
schichtswissenschaft 

MA HIS 5: Masterarbeit

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Master-
studiengang „Germanistik“ der Universität Bremen 

Vom 22. September 2008

Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat am 22. September 2008 gemäß § 87
Abs. 1 Nr. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes
(BremHG) i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339)
folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Masterstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung.

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudien-
gangs Germanistik sind insgesamt 120 Leistungs-
punkte (Credit Points = CP) nach dem European Cre-
dit Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer
Regelstudienzeit von vier Fachsemestern.

§ 2

Studienaufbau

(1) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstu-
diengangs Germanistik werden gemäß Anlage 1 Mo-
dule belegt und Leistungspunkte erworben. Der Stu-
diengang besteht aus:

a) der Konsolidierungsphase im ersten Semester im
Umfang von 20 CP,

b) einer Praxisphase im Umfang von 10 CP,

c) der Spezialisierungsphase im zweiten Semester
im Umfang von 30 CP,

d) der Vernetzungsphase im dritten Semester im
Umfang von 30 CP sowie 

e) der Abschlussphase im vierten Semester im Um-
fang von 30 CP.

(2) In der Konsolidierungsphase werden spezifisch
germanistische Kenntnisse und Fertigkeiten grund-
legender Art vermittelt, die für den weiteren Studien-
verlauf der Studierenden notwendig sind. Die Konsoli-
dierungsphase stellt sicher, dass Studierende ab dem

zweiten Semester über einen vergleichbaren Kennt-
nisstand verfügen. Ausgehend von den Vorkenntnis-
sen der Studierenden wird zu Beginn der Vorlesungs-
zeit in einer Studienberatung ein individueller Studi-
enverlaufsplan für die Konsolidierungsphase erstellt. 

(3) In der Spezialisierungsphase kann gemäß 
Anlage 1 zwischen drei Spezialisierungsbereichen ge-
wählt werden:

1. Mediävistik im europäischen Kontext, 

2. Neuere deutsche Literatur und Ästhetik oder 

3. Sprache – Denken – Medien. 

Im Spezialisierungsbereich „Mediävistik im europäi-
schen Kontext“ werden im Regelfall Module im Ge-
samtumfang von 30 CP (davon mindestens 20 CP aus
den Kernbereichen Theorien und Methoden; Gattun-
gen und Intertextualität; Literaturbeziehungen; The-
menschwerpunkte; Medialität, Handschriften, Editi-
on) aus dem Lehrangebot der Spezialisierungs- und
Vertiefungsphase des hochschulübergreifenden Euro-
pean Master „Deutsche Literatur des Mittelalters im
europäischen Kontext“ belegt; dies erfolgt in der Re-
gel im Rahmen eines einsemestrigen Auslandsstudi-
ums an einer der ebenfalls am European Master betei-
ligten Partneruniversitäten. Prüfungen werden nach
Maßgabe dieser Prüfungsordnung abgelegt. Sofern
eine Teilnahme am European Master nicht möglich ist,
werden als Alternative schwerpunktmäßig Veranstal-
tungen zur älteren (einschließlich frühneuzeitlichen)
Literatur aus den Modulen des Spezialisierungsbe-
reichs „Deutsche Literatur und Ästhetik“ belegt.

(4) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. 

(5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 

(6) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich werden
in deutscher, im Wahlpflichtbereich, insbesondere im
Spezialisierungsbereich Sprache – Denken – Medien,
auch in englischer Sprache durchgeführt. 

(7) Das Studium beinhaltet eine Praxisphase im
Umfang von 10 CP. Näheres regelt die Praktikumord-
nung.

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen werden studienbegleitend
erbracht. Die Leistungspunkte für das betreffende
Modul werden erst vergeben, wenn neben der Prü-
fungsleistung auch die Prüfungsvorleistung erbracht
ist.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet und nicht benotet.

(3) Prüfungsvorleistungen können in einer oder
mehreren der folgenden Formen erfolgen: 

a) mündliche Referate und Kurzreferate, 

b) Sitzungsvorbereitungen und -moderationen, 

c) multimediale Präsentationen, 

d) kurze schriftliche Arbeiten, 
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